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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin MMag. Birgit ERTL als Einzelrichterin über die Beschwerde von

XXXX, geb. XXXX, StA. Guinea, vertreten durch Diakonie Flüchtlingsdienst gemeinnützige GmbH und Volkshilfe

Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung GmbH, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl

vom 14.08.2017, Zl. 11125607/160578037, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt:

A)

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

file:///


I. Verfahrensgang:

XXXX (im Folgenden Beschwerdeführer), ein Staatsbürger Guineas, stellte am 22.04.2016 einen Antrag auf

internationalen Schutz. Bei der Erstbefragung durch Organe des öJentlichen Sicherheitsdienstes am folgenden Tag

erklärte der Beschwerdeführer, nach Österreich gewollt zu haben, weil er Posters von Fußballern gesehen habe. In

Guinea habe es immer wieder Demonstrationen gegeben, dann habe er zu Hause bleiben müssen, weil es zu unsicher

gewesen sei. Sein Vater sei verstorben, seine Mutter lebe noch. Er sei 1998 geboren. Ein Eurodac-TreJer ergab, dass

der Beschwerdeführer am 30.03.2016 in Messina, Italien, erkennungsdienstlich unter Angabe eines anderen

Geburtsdatums (XXXX) behandelt worden war. Von Seiten Italiens wurde mit Schreiben vom 29.07.2016 die

Rückübernahme des Beschwerdeführers aufgrund der von ihm in Italien angegebenen Minderjährigkeit allerdings

verweigert.

Von Seiten des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (im Folgenden: BFA) wurde ein medizinisches

Sachverständigengutachten zur Altersfeststellung in Auftrag gegeben. In diesem Gutachten vom 05.10.2016 wurde

festgestellt, dass der Beschwerdeführer spätestens am XXXX seinen 18. Geburtstag erreichen werde und daher eine

Minderjährigkeit zum gegebenen Zeitpunkt nicht völlig ausgeschlossen werden könne. Von Seiten Österreichs wurde

daher die Anfrage an Italien zurückgezogen. Das Asylverfahren wurde in weiterer Folge zugelassen.

Der Beschwerdeführer legte am 13.02.2017 einen Auszug aus dem Geburtenregister Guineas vor, wonach er am XXXX

geboren sei.

Der Beschwerdeführer wurde am 19.07.2017 niederschriftlich durch das BFA befragt. Er erklärte nun, dass sein Vater

ein Mitglied einer Oppositionspartei gewesen sei und kurz nach seiner Verhaftung im Jahr 2013 aufgrund einer

Vergiftung gestorben sei. Im Jahr 2015 würden zahlreiche Demonstrationen stattgefunden haben, und sein Bruder und

er würden auch wegen des Todes ihres Vaters daran teilgenommen haben. Beide seien inhaftiert worden. Sein Bruder

und er hätten im Gefängnis dann bei der Arbeit an einer Baustelle geholfen und seien nach 2 Wochen von einem

Polizisten freigelassen worden seien. Danach habe er allerdings erfahren, dass man ihn wieder suchen würde. Er selbst

sei kein aktives Parteimitglied, nehme aber an Demonstrationen der Oppositiospartei UFDG teil, weil diese die Partei

der Peul/Fula, seiner Volksgruppe, sei. Der Beschwerdeführer legte verschiedene Unterlagen zu seiner Integration vor.

Mit Bescheid des BFA vom 14.08.2017 wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz vom

22.04.2016 hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG

2005 abgewiesen (Spruchpunkt I.). Gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG wurde der Antrag auch hinsichtlich der

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Guinea abgewiesen

(Spruchpunkt II.). Dem Beschwerdeführer wurde ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß §

57 AsylG nicht erteilt. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-Verfahrensgesetz wurde gegen ihn eine

Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG 2005 erlassen. Es wurde gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass

seine Abschiebung gemäß § 46 FPG nach Guinea zulässig ist (Spruchpunkt III.). Die Frist für die freiwillige Ausreise

wurde gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG mit 2 Wochen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung festgesetzt (Spruchpunkt

IV.). Das BFA stellte im angefochtenen Bescheid fest, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers unglaubhaft sei. So

würden sich bereits in den Dokumenten Widersprüche Nnden, so etwa in Bezug auf das angegebene Geburtsdatum,

das auch im Widerspruch zum Sachverständigengutachten stehe, ebenso in Bezug auf seinen Vater. Den Angaben des

Beschwerdeführers zufolge sei dieser nämlich im Jahr 2013 verstorben, der vorgelegten Geburtsurkunde sei allerdings

zu entnehmen, dass sein Vater am 27.06.2016 einen Antrag auf Ausstellung der Geburtsbestätigung gestellt habe. Der

Beschwerdeführer habe darüber hinaus einmal gesagt, dass er die Opposition wählen würde, zu einem späteren

Zeitpunkt habe er dann allerdings wieder erklärt, gar keine Wählerkarte gehabt zu haben, weil er noch zu jung

gewesen ist. So sei der Beschwerdeführer auch nicht in der Lage gewesen, nähere Angaben zu seiner Teilnahme an

Demonstrationen zu machen. Zudem sei öJentlich zugänglichen Artikeln zu entnehmen, dass nach Festsetzung eines

Wahltermines im März 2015 die Zustimmung der Opposition zur Abhaltung der Wahl erreicht worden sei, sodass die

vom Beschwerdeführer behauptete Demonstration im Mai oder Juni 2015 nicht glaubhaft sei. Auch in Bezug auf die

Verhaftung bzw. Inhaftierung habe sich der Beschwerdeführer in Widersprüche verwickelt.

Gegen den Bescheid wurde fristgerecht am 28.08.2017 Beschwerde erhoben und eine Vollmacht für die Vertretung

durch die juristischen Personen Diakonie Flüchtlingsdienst GmbH und Volkshilfe Flüchtlings- und

MigrantInnenbetreuung GmbH vorgelegt. Der belangten Behörde wurde vorgeworfen, keine näheren Fragen zu einer

https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/57
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/52
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/52
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/46


etwaigen ethnischen Diskriminierung des Beschwerdeführers gestellt zu haben. Der Beschwerdeführer habe in Guinea

stark unter dem Rassismus zwischen den verschiedenen Volksgruppen gelitten. Insbesondere im Rahmen von

Fußballspielen sei es immer wieder zu Reibereien zwischen den Angehörigen der Peul/Fula und anderen Volksgruppen

gekommen. Diesbezüglich wurde auf eine Anfragebeantwortung von ACCORD (Austrian Centre for Country of Origin

and Asylum Research and Documentation) verwiesen, wonach es im Vorfeld der Parlamentswahlen vom September

2013 zahlreiche gewaltsame Vorfälle gegeben habe, bei denen regierungsfreundliche Malinké mit den größtenteils

oppositionellen Peul/Fula zusammengestoßen seien. Bei den meisten Personen, welche Opfer von Ausschreitungen

bei Protesten seien bzw. dabei festgenommen würden, handle es sich um Peul/Fula. Angehörige dieser Volksgruppe

würden auch in zahlreichen Fällen von Mitgliedern der Sicherheitskräfte beleidigt werden. In Bezug auf die

Geburtsbestätigung wurde erklärt, dass die Mutter des Beschwerdeführers den Antrag auf Ausstellung der Urkunde

gestellt habe, und es sich um ein Missverständnis gehandelt haben müsse, dass die Urkunde auf den Namen des

Vaters ausgestellt worden sei. Zum Geburtsdatum wurde erklärt, dass der Beschwerdeführer bei der Erstbefragung

danach gefragt worden sei, er selbst aber erklärt habe, sein Geburtsdatum nicht genau zu wissen. Er habe dann

gesagt, im Jahr 1998 geboren zu sein. Bei dem Datum der von ihm später vorgelegten Geburtsurkunde, dem XXXX,

handle es sich um sein tatsächliches Geburtsdatum. Die Abweichung vom medizinischen Gutachten zur

Altersfeststellung sei kein Indiz für die Unglaubwürdigkeit des Beschwerdeführers, handle es sich doch nur um eine

geringfügige Abweichung von einigen Monaten. Die sonstigen angeblichen Widersprüchlichkeiten würden auf

sprachlichen Missverständnissen aufbauen. In weiterer Folge wurde auf verschiedene Entscheidungen des

Bundesverwaltungsgerichtes verwiesen, in welchen Staatsbürgern von Guinea Asyl bzw. subsidiärer Schutz gewährt

wurde. Der Beschwerdeführer habe an Demonstrationen der Oppositionspartei teilgenommen und sei wegen seiner

politischen Überzeugung verhaftet worden. Ihm drohe in Guinea Verfolgung. Der Beschwerdeführer habe außerdem

inzwischen keinen Kontakt mehr zu seinem Bruder, da dieser weder für ihn noch für seine Mutter erreichbar sei. Es

wurde beantragt, das Bundesverwaltungsgericht möge eine mündliche Verhandlung durchführen, dem

Beschwerdeführer den Status des Asylberechtigten zuerkennen, in eventu ihm den Status des subsidiär

Schutzberechtigten zuerkennen, in eventu die Rückkehrentscheidung für auf Dauer unzulässig erklären, in eventu den

Bescheid beheben und zur Verfahrensergänzung an die Behörde I. Instanz zurückverweisen. Der Beschwerde beigelegt

war das ÖSD-ZertiNkat A1 vom 24.07.2017 sowie eine Bestätigung über die Teilnahme an einer Deutschlerngruppe des

Österreichischen Integrationsfonds.

Beschwerde und Verwaltungsakt wurden dem Bundesverwaltungsgericht am 06.09.2017 vorgelegt und von Seiten des

Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl erklärt, auf die Durchführung und Teilnahme einer mündlichen

Beschwerdeverhandlung zu verzichten.

Am 20.11.2017 wurde eine mündliche Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht abgehalten. Das

Bundesverwaltungsgericht vertagte die Verhandlung, um Anfragebeantwortungen zum Vorbringen des

Beschwerdeführers einzuholen. Diese wurden in der am 23.05.2018 fortgesetzten mündlichen Verhandlung erörtert.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

1.1. Zur Person, zum Fluchtvorbringen und zur Integration des Beschwerdeführers:

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger Guineas. Die Identität des Beschwerdeführers steht nicht fest. Er gehört

der Volksgruppe der Fula (Peul) an. Vor seiner Ausreise lebte er in Bambeto in der Stadt Conakry. Der

Beschwerdeführer ist ledig und hat keine Kinder. In Guinea leben noch seine Mutter, sein Onkel, ein Bruder und eine

Schwester. Er steht mit ihnen und seinen Freunden in Kontakt.

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer in Guinea wegen seiner politischen Gesinnung oder

wegen der Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Fula/Peul verfolgt wird.

Der Beschwerdeführer verließ Guinea im August 2015. In Österreich langte er im April 2016 ein. Der Beschwerdeführer

führt in Österreich kein Familienleben, allerdings hat er enge Beziehungen zu österreichischen Staatsbürgern geknüpft

und Deutschkenntnisse erworben. Er spielt bei einem Fußballclub.

Der Beschwerdeführer leidet an keinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Der Beschwerdeführer besuchte in

Guinea die Koranschule und arbeitete als Tapezierer. Er ist erwerbsfähig.



Der Beschwerdeführer ist strafrechtlich unbescholten.

1.2. Zur Situation in Guinea:

Die folgenden Feststellungen wurden dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation zu Guinea vom

08.03.2017 entnommen:

Politische Lage

Guinea ist ein Zentralstaat mit verfassungsmäßig starker Stellung des Präsidenten. Die Republik Guinea von heute ist

geprägt von einem demokratischen Aufbruch nach dem kurzzeitigen Militärregime unter Moussa Dadis Camara (2008-

2010). Zuvor war Guinea trotz politischer ÖJnung unter dem autoritären Regime von Präsident Lansana Conté

bestimmt. Die ersten freien Präsidentschaftswahlen 2010 endeten in der Stichwahl mit einem sehr knappen Ergebnis.

Der teilweise erbittert geführte Wahlkampf von 2010 war Ausgangspunkt für eine Lagerbildung in der guineischen

Politik ("Regierungsmehrheit" gegen "Opposition"), die in den folgenden Jahren immer wieder zu teils gewaltsamen

Auseinandersetzungen führte und bis zu den Präsidentschaftswahlen 2015 anhielt (AA 12.2016a). In den ersten

Präsidentschaftswahlen 2010 gewann Alpha Condé (Rassemblement du Peuple Guinéen RPG) und setzte sich erneut

bei den Präsidentschaftswahlen am 11.10.2015 durch, diesmal im ersten Wahlgang (AA 12.2016a; vgl. USDOS

13.4.2016).

Die neue Verfassung trat im Mai 2010 in Kraft. Sie sieht eine fünfjährige Amtszeit des Präsidenten mit einmaliger

Wiederwahlmöglichkeit vor. Der direkt vom Volk gewählte Präsident ist gleichzeitig der Chef der Exekutive (AA

12.2016a; vgl. CIA 12.1.2017). Er ernennt den Premierminister und die Minister. Der Präsident bestimmt vor allem die

Außen- und Sicherheitspolitik sowie die strategischen wirtschaftlichen Entscheidungen. In ihrem organisatorischen Teil

ist die Verfassung dem französischen Modell nachgebildet. Neben dem gewählten Parlament gibt es einen aus

Vertretern der Spitzenverbände und gesellschaftlichen Gruppen zusammengesetzten Wirtschafts- und Sozialrat als

Beratungsgremium sowie weitere Institutionen wie das Verfassungsgericht, den Nationalen Medienrat (Conseil

Nationale de Communication), den Obersten Gerichtshof und den Rechnungshof (AA 12.2016a).

Wahlen auf Ebene der Gemeinden (Bürgermeister und Gemeinderäte) haben seit Inkrafttreten der neuen Verfassung

nicht stattgefunden. Die Durchführung von Kommunalwahlen noch vor den Präsidentschaftswahlen im Oktober 2015

war - im Zusammenhang mit der Erstellung des Wählerverzeichnisses und der Besetzung der Wahlbüros - eine zentrale

Forderung der Opposition, der jedoch nicht nachgekommen wurde. Kommunalwahlen waren für das erste Halbjahr

2016 vorgesehen, sind aber zwischenzeitlich auf Februar 2017 terminiert (AA 12.2016a).

Die Parlamentswahlen wurden bis September 2013 mehrfach verschoben (BS 2016). Die Regierungspartei Rally of the

Guinean People (Rassemblement du Peuple Guinéen, RPG) von Alpha Condé erzielte dabei 53 von 114 Sitzen. Durch

die "Rainbow Alliance" Koalition mit sieben kleineren Parteien, die jeweils einen Sitz haben, kam die Regierungspartei

auf eine Mehrheit im Parlament. Die von Cellou Dalein Diallo geführte Oppositionspartei UFDG hält nunmehr 37 Sitze,

andere Parteien halten 17 Sitze (BS 2016).

Quellen:

-

AA - Auswärtiges Amt (12.2016a): Innenpolitik - Guinea, http://www.auswaertiges-

amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Guinea/Innenpolitik_node.html, Zugriff 21.2.2017

-

BS - Bertelsmann Stiftung (2016): Guinea Country Report, http://www.bti-

project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Guinea.pdf, Zugriff 21.2.2017

-

CIA - Central Intelligence Agency (12.1.2017): The World Factbook

-

Guinea,

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gv.html, Zugriff 16.2.2017



-

USDOS - U.S. Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 - Guinea,

http://www.ecoi.net/local_link/322487/461964_de.html, Zugriff 16.2.2017

Sicherheitslage

In Guinea bestehen politische Spannungen, die sich auch zu Sicherheitsrisiken aufbauen können. In Conakry sowie im

Inneren des Landes kommt es regelmäßig zu Demonstrationen, die zum Teil zu heftigen Auseinandersetzungen

zwischen ethnischen und politischen Gruppen und den Sicherheitskräften führen (EDA 16.2.2017; vgl. BMEIA

24.2.2017). Die Kriminalitätsrate hat sowohl in Conakry, als auch im Landesinneren stark zugenommen. BewaJnete

Raubüberfälle und Diebstähle sind häuNg (BMEIA 24.2.2017; vgl. FD 21.2.2017). Aufgrund der für den Großteil der

Bevölkerung sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage gibt es in Conakry, aber auch im Landesinneren, immer wieder

Akte des Vandalismus und Straßenblockaden. Auch bandenmäßige Gewaltkriminalität ist zunehmend verbreitet;

nachts werden häuNg Überfälle auf Passanten, Wohnhäuser und Geschäfte verübt. Die Anzahl gemeldeter

Raubmorde, teilweise durch bewaJnete Täter in Uniformen, hat zugenommen. Die Sicherheitskräfte versuchen diese

schwere Kriminalität ihrerseits mit Einsatz von FeuerwaJen einzudämmen, wodurch die Gefahr steigt, von verirrten

Kugeln getroJen zu werden (AA 24.1.2017). Die südlichen Grenzgebiete zu Liberia, Sierra Leone und Côte d'Ivoire sind

aufgrund ethnischer Spannungen gefährlich (BMEIA 24.2.2017).

Quellen:

-

AA - Auswärtiges Amt (24.2.2017): Guinea: Reise- und Sicherheitshinweise,

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/Nodes/GuineaSicherheit_node.html, ZugriJ

24.2.2017

-

BMEIA - Europa, Integration und Äußeres (24.2.2017): Guinea, http://www.bmeia.gv.at/reise-

aufenthalt/reiseinformation/land/guinea/, Zugriff 24.2.2017

-

EDA - Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (16.2.2017): Reisehinweise für Guinea,

https://www.eda.admin.ch/content/eda/de/home/laender-reise-information/guinea/reisehinweise-guinea.html, ZugriJ

16.2.2017

-

FD - France Diplomatie (21.2.2017): Conseils aux voyageurs - Guinée - Sécurité,

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/guinee/, Zugriff 21.2.2017

-

USDOS - U.S. Department of State (5.7.2016): Investment Climate Statements for 2016 - Guinea,

http://www.ecoi.net/local_link/332417/473842_de.html, Zugriff 15.2.2017

Rechtsschutz/Justizwesen

Obwohl die Verfassung und die Gesetze die Unabhängigkeit der Justiz vorsehen, fehlt es dem Justizsystem an

Unabhängigkeit und es ist unterNnanziert, ineVzient und oJen korrupt. Das Justizsystem ist gekennzeichnet von

zahlreichen Problemen wie z.B. geringes Budget, das Fehlen von qualiNzierten Anwälten und Untersuchungsrichtern

sowie einem veralteten und restriktiven Strafgesetzbuch (USDOS 13.4.2016). Die Autonomie der guineischen Justiz ist

stark beeinträchtigt. Sie bietet praktisch keinen Rechtschutz für normale Bürger (BS 2016). Aufgrund des

korruptionsanfälligen formalen Justizsystems vertrauen viele Bürger auf das traditionelle Rechtssystem (USDOS

13.4.2016; vgl. BS 2016). Fälle, die dort nicht zur Zufriedenheit der Beteiligten gelöst werden können, werden an das

formale Justizsystem übergeben. Die Stimme der Frau hat im traditionellen Rechtssystem weniger Gewicht als jene des



Mannes. Das Gesetz sieht die Unschuldsvermutung, die Unabhängigkeit der Richter, die Gleichheit aller Bürger vor

dem Gesetz, das Recht auf einen Verteidiger und das Recht der Berufung vor; jedoch werden diese Rechte in der Praxis

nicht konsistent geachtet (USDOS 13.4.2016).

Trotz der bestehenden Probleme, hat das Justizministerium begonnen, das Justizwesen wesentlich zu reorganisieren,

um die Rechtsprechung zu verbessern (HRW 12.1.2017).

Quellen:

-

BS - Bertelsmann Stiftung (2016): Guinea Country Report, http://www.bti-

project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Guinea.pdf, Zugriff 16.2.2017

-

HRW - Human Rights Watch (12.1.2017): World Report 2017 - Guinea,

http://www.ecoi.net/local_link/334709/476538_de.html, Zugriff 14.2.2017

-

USDOS - U.S. Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 - Guinea,

http://www.ecoi.net/local_link/322487/461964_de.html, Zugriff 16.2.2017

Sicherheitsbehörden

Die dem Verteidigungsministerium unterstellte Gendarmerie und die nationale Polizei unter dem Ministerium für

Sicherheit teilen sich die nur unzulänglich deNnierte Verantwortung für die innere Sicherheit. Die Armee ist für die

Sicherheit nach außen verantwortlich, spielt jedoch auch im Bereich der inneren Sicherheit eine Rolle. Per Gesetz sind

das Militär, die Gendarmerie und die Polizei dazu befugt, Verhaftungen durchzuführen. Gesetzlich ist allerdings nur die

Gendarmerie dazu ermächtigt, Verhaftungen von Angehörigen des Militärs und der Polizeikräfte durchzuführen. Es

gibt auch spezielle Polizei- und Gendarmerie- Einheiten, wie das Anti-Verbrechen Büro und das Generalsekretariat des

Vorsitzes, verantwortlich für besondere Einsätze im Kampf gegen Drogen und organisierte Kriminalität (USDOS

13.4.2016).

Die Polizei bleibt weiterhin unterbezahlt, inadäquat ausgerüstet und ineVzient. Es gibt mehrere Berichte über

Sicherheitsdienstbehörden, die ihre Befehle ignorieren und auf übermäßige Gewalt zurückgreifen (USDOS 13.4.2016).

Es gibt außerdem zahlreiche Vorwürfe über unprofessionelles Verhalten, Diebstahl und Erpressung (HRW 12.1.2017).

Sicherheitskräfte folgen nur selten dem Strafgesetzbuch und verwaltungskonforme Kontrollen über die Polizei sind

ineJektiv (USDOS 13.4.2016). Disziplin innerhalb der und zivile Kontrolle über die Sicherheitskräfte scheinen sich zu

verbessern (HRW 12.1.2017). Mitglieder der Sicherheitskräfte sind jedoch in mehreren Vorfällen von exzessiver

Gewaltanwendung (BS 2016) oder Misshandlung von Häftlingen verwickelt, als Reaktion auf Proteste und Kriminalität

(HRW 12.1.2017).

Quellen:

-

BS - Bertelsmann Stiftung (2016): Guinea Country Report, http://www.bti-

project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Guinea.pdf, Zugriff 14.2.2017

-

HRW - Human Rights Watch (12.1.2017): World Report 2017 - Guinea,

http://www.ecoi.net/local_link/334709/476538_de.html, Zugriff 14.2.2017

-

USDOS - U.S. Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 - Guinea,

http://www.ecoi.net/local_link/322487/461964_de.html, Zugriff 15.2.2017

Folter und unmenschliche Behandlung



Obwohl die Verfassung und die Gesetze Folter und unmenschliche Behandlung verbieten, verwenden Beamte

weiterhin solche Praktiken und bleiben ungestraft (USDOS 13.4.2016).

Berichten zufolge wurden in mehreren Fällen Gefangene misshandelt und manchmal gefoltert (HRW 12.1.2017). Die

Wachen foltern, verprügeln und vergewaltigen die Häftlinge, darunter auch Kinder. Menschenrechtsaktivisten geben

an, dass die schlimmsten Misshandlungen bei der Festnahme oder in den Haftanstalten der Gendarmerie vorkommen

(USDOS 13.4.2016).

Guinea hat im Juli einem neuen Strafgesetzbuch zugestimmt, das u.a. und zum ersten Mal Folter unter Strafe stellt (AI

5.7.2016; HRW 12.1.2017).

Quellen:

-

AI - Amnesty International (5.7.2016): Guinea schaJt die Todesstrafe ab, http://www.amnesty-

todesstrafe.de/index.php?id=762, Zugriff 14.2.2017

-

HRW - Human Rights Watch (12.1.2017): World Report 2017 - Guinea,

http://www.ecoi.net/local_link/334709/476538_de.html, Zugriff 14.2.2017

-

USDOS - U.S. Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 - Guinea,

http://www.ecoi.net/local_link/322487/461964_de.html, Zugriff 15.2.2017

Korruption

Korruption ist in Guinea weit verbreitet und bleibt weiterhin ein Problem. Während das Gesetzt strafrechtliche Folgen

für die Korruption von Beamten vorsieht, wird das Gesetz nicht wirksam umgesetzt und Beamte sind häuNg ungestraft

in korrupte Praktiken verwickelt (USDOS 13.4.2016). ÖJentliche Gelder werden für den privaten Gebrauch oder für

illegitime öJentliche Zwecke, wie das Kaufen teurer Fahrzeuge für Regierungsangestellte, missbraucht.

Grundstücksverkäufe und geschäftliche Verträge waren im Allgemeinen nicht transparent (USDOS 13.4.2016).

Korruption spielt auch in Gerichtsverfahren eine Rolle (USDOS 5.7.2016). Geschäfte Nnden oft durch Zahlung von

Bestechungsgeldern statt. Obwohl es verboten ist, Bestechungsgeld zu zahlen, werden diese Gesetze nicht

durchgesetzt (USDOS 5.7.2016).

Open Society Initiative West Africa und Transparency International gaben an, dass 61% von befragten privaten

Haushalten aufgefordert wurden ein Bestechungsgeld für nationale Dienstleistungen und 24% für lokale

Dienstleistungen zu zahlen. 24% gaben an, verkehrsbedingte Bestechungsgelder an Polizisten gezahlt zu haben, 24%

für bessere medizinische Behandlung, 19% für bessere Wasser- oder Stromdienstleistungen und 8% für bessere

gerichtliche Behandlung (USDOS 5.7.2016).

Guinea belegte auf dem Korruptionsindex von Transparency International im Jahr 2016 den 142. von 176 Plätzen (TI

2016).

Quellen:

-

TI - Transparency International (2016): Corruption Perceptions Index 2016,

http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016, Zugriff 21.2.2017

-

USDOS - U.S. Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 - Guinea,

http://www.ecoi.net/local_link/322487/461964_de.html, Zugriff 21.2.2017

-

USDOS - U.S. Department of State (5.7.2016): Investment Climate Statements for 2016 - Guinea,

http://www.ecoi.net/local_link/332417/473842_de.html, Zugriff 21.2.2017



Allgemeine Menschenrechtslage

Die Menschenrechte sind zwar gesetzlich garantiert, werden aber von einer noch schwachen Justiz bisher nicht

ausreichend geschützt. MenschenrechtsübergriJe staatlicher Stellen, besonders seitens der Sicherheitskräfte, werden

noch nicht systematisch verfolgt (AA 12.2016a; AI 16.2.2016). Insgesamt hat sich die Menschenrechtslage aber seit

Beginn der Demokratisierung 2010 kontinuierlich verbessert (AA 12.2016a). Die sozialen und wirtschaftlichen

Menschenrechte werden jedoch durch die sehr große Armut der Bevölkerung eingeschränkt (AA 12.2016a). Die

gravierendsten Menschenrechtsprobleme im Land sind lebensbedrohliche Haftbedingungen, Verweigerung eines

fairen Verfahrens sowie Gewalt und Diskriminierung gegen Frauen und Mädchen (USDOS 13.4.2016). Berichte über

Menschenrechtsverletzungen durch Sicherheitsbeamte sind zurückgegangen. Behörden zeigen erhöhte Bereitschaft

diejenigen zu untersuchen und sanktionieren, die in Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind (HRW 12.1.2017).

Obwohl die Verfassung und die Gesetze Meinungs- und Pressfreiheit gewährleisten (USDOS 13.4.2016; vgl. AA

12.2016b), schränkt die Regierung diese Freiheiten ein. Unabhängige und oppositionseigene Medien sind aktiv und

drücken ein weites Spektrum von Ansichten aus (USDOS 13.4.2016). Wichtigstes Medium bleibt aber noch - auch

angesichts der hohen Analphabetenrate - das Radio. Seit 2006 gibt es eine ganze Reihe von teilweise populären

privaten Radiosendern. Auch das frühere Fernsehmonopol von RTG ist mittlerweile von mehreren privaten TV-

Stationen durchbrochen. Die Ausstrahlung bleibt jedoch noch auf die Hauptstadtregion und einzelne Orte im

Landesinnern beschränkt. Die aktuelle Berichterstattung von Medienredaktionen verlegt sich aber mehr und mehr in

das Internet (AA 12.2016b), obwohl nach Angaben von International Telecommunication Union 2014 nur 1,72% Zugang

zum Internet hatten. Das Internet wird von der Regierung weder unterbrochen noch zensiert (USDOS 13.4.2016).

EingriJe durch staatliche Zensur Nnden nur im Ausnahmefall statt und wurden oft nach scharfer Kritik der

Zivilgesellschaft wieder zurückgenommen. Maßnahmen des Staates oder Dritter gegen Journalisten bleiben daher

überwiegend Einzelfälle (AA 12.2016b). Dennoch können Journalisten teuer dafür bezahlen, wenn sie den Präsidenten

kritisieren. Im World Press Freedom Index 2016 belegt Guinea Platz 108 von 180 (RSF 30.6.2016).

Die Verfassung sieht Versammlungsfreiheit vor, die Regierung schränkt dieses Recht jedoch ein. Das Gesetz verbietet

jedes TreJen, das ethnischen oder rassischen Charakter hat, oder jede Versammlung, die die nationale Einheit

bedrohen könnte. Für öJentliche Versammlungen ist eine Anmeldung mindestens drei Werktage vorher einzuholen.

Lokale Behörden können Demonstrationen verbieten, wenn sie der Ansicht sind, dass die öJentliche Ordnung bedroht

ist. Behörden können Veranstalter außerdem für eventuelle Gewaltvorfälle und Zerstörung von Eigentum zur

Rechenschaft ziehen (USDOS 13.4.2016). In der Praxis werden Versammlungen, die ohne Ankündigung gehalten

werden, als nicht autorisiert angesehen und werden oft gewaltsam aufgelöst (FH 27.1.2016).

Die Verfassung und Gesetze gewährleisten Vereinigungsfreiheit, und die Regierung respektiert dieses Recht

üblicherweise auch in der Praxis (USDOS 13.4.2016). Vorschriften zur oVziellen Anerkennung für öJentliche, soziale,

kulturelle, religiöse oder politische Vereinigungen sind nicht aufwendig, obwohl bürokratische Verzögerungen in

einigen Fällen die Registrierung neuer Vereinigungen verhindern (USDOS 13.4.2016).

Quellen:

-

AA - Auswärtiges Amt (12.2016a): Innenpolitik - Guinea, http://www.auswaertiges-

amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Guinea/Innenpolitik_node.html, Zugriff 27.2.2017

-

AA - Auswärtiges Amt (12.2016b): Kultur und Bildungspolitik - Guinea,

http://www.auswaertiges-

amt.de/sid_8518ABA87066FC4603D8399A916EA71B/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Guinea/Kultur-

UndBildungspolitik_node.html, Zugriff 15.2.2017

-

FH - Freedom House (27.1.2017) : Freedom in the World 2016 - Guinea,

http://www.ecoi.net/local_link/327700/468362_de.html, Zugriff 16.2.2015

-



RSF - Reporters Sans Frontières (30.6.2016): Reporter beaten up by President Alpha Condé's bodyguards,

http://www.ecoi.net/local_link/326584/466996_de.html, Zugriff 15.2.2016

-

USDOS - U.S. Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 - Guinea,

http://www.ecoi.net/local_link/322487/461964_de.html, Zugriff 23.2.2017

Haftbedingungen

Die Haftbedingungen in zivilen Gefängnissen, die dem Justizministerium unterstehen, sind weiterhin inhuman,

lebensbedrohlich (USDOS 13.4.2016) und weit unter internationalen Standards (HRW 12.1.2017). Allerdings nahm das

Justizministerium Schritte zur Verbesserung der Gefängnisverwaltung und dies führte zu einer starken Reduzierung

der aufgezeichneten Zahl der unterernährten Gefangenen und einigen Verbesserungen im Gesundheitsdienst der

Gefängnisse (HRW 12.1.2017).

Misshandlung, schlechte sanitäre Einrichtungen, Unterernährung, Krankheiten, mangelnde medizinische Betreuung

(USDOS 13.4.2016) und Überbelegung der Gefängnisse sind weit verbreitet (HRW 12.1.2017). Die Regierung gestattet

Gefängnisbesuche durch lokale humanitäre und religiöse Organisationen, welche bedürftige Inhaftierte mit

medizinischer Betreuung und Nahrung versorgen. Dem Roten Kreuz (ICRC) wird der regelmäßige Zugang zu allen

zivilen Gefängnissen ermöglicht, und es führt weiter Partnerschaftsprogramme mit Gefängnis- und

Sicherheitsbehörden durch, um die Haftbedingungen zu verbessern. Die Regierung gestattet internationalen

Organisationen und NGOs auch den Zugang zu von der Gendarmerie geführten Gefängnissen. Die Haftbedingungen in

Militärgefängnissen können nicht veriNziert werden, da die Regierung den Zutritt zu diesen generell verwehrt (USDOS

13.4.2016).

Quellen:

-

HRW - Human Rights Watch (12.1.2017): World Report 2017 - Guinea,

http://www.ecoi.net/local_link/334709/476538_de.html, Zugriff 16.2.2017

-

USDOS - U.S. Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 - Guinea,

http://www.ecoi.net/local_link/322487/461964_de.html, Zugriff 16.2.2017

Todesstrafe

Im Juli 2016 hat Guinea die Todesstrafe abgeschaJt (HRW 12.1.2017). Bei einer Reihe von Straftaten, darunter Mord,

war in Guinea die Todesstrafe zwingend vorgeschrieben. 15 Jahre sind vergangen, seit die letzten Hinrichtungen

stattgefunden haben (AI 5.7.2016).

Das Gesetzbuch der Militärgerichtsbarkeit (Military Code of Justice) sieht die Todesstrafe weiterhin für

außergewöhnliche Verbrechen vor, wie Verrat und Aufstand in Kriegszeiten oder im Ausnahmezustand (AI 22.2.2017).

Quellen:

-

AI - Amnesty International (22.2.2017): Report 2016/17 - The State of the World's Human Rights - Guinea,

http://www.ecoi.net/local_link/336492/479150_de.html, Zugriff 28.2.2017

-

AI - Amnesty International (5.7.2016): Guinea schaJt die Todesstrafe ab, http://www.amnesty-

todesstrafe.de/index.php?id=762, Zugriff 23.2.2017

-

HRW - Human Rights Watch (12.1.2017): World Report 2017 - Guinea,

http://www.ecoi.net/local_link/334709/476538_de.html, Zugriff 23.2.2017

Ethnische Minderheiten



Guinea ist ein multiethnisches Land mit über 25 unterschiedlichen Gruppen (AA 12.2016a). Die Bevölkerung besteht zu

etwa 33.9% aus Peuhl (auch Peul, Fulla, Fulbe, Fulani; v.a. Mittelguinea), 31,1% aus Malinke (v.a. Oberguinea) und 19,1%

aus Soussou (v.a. Niederguinea) (CIA 12.1.2017; vgl. USDOS 13.4.2016). Die restliche Bevölkerung sind Angehörige

kleinerer ethnischer Gruppen, wie die Kpelle, Kissi und Toma (CIA 12.1.2017). Conakry und andere große urbane

Zentren wie Kankan sind ethnisch heterogen (USDOS 13.4.2016).

Die Beziehungen zwischen den Volksgruppen waren in der Vergangenheit nicht immer spannungsfrei, vor allem nicht

unter den zahlreichen kleinen Gruppen in der Region Waldguinea. Zuletzt kam es dort 2013 zu schweren gewaltsamen

Auseinandersetzungen zwischen zwei lokalen Volksgruppen (AA 12.2016a). Während das Gesetz rassische und

ethnische Diskriminierung verbietet, kommt es zu ethnischer Diskriminierung im Bereich des Arbeitsmarktes, der

ethnische Segregation von Wohnvierteln, und der Präsenz ethnisch geprägter Rhetorik in politischen Kampagnen.

Gezielte ethnische Gewalt ereignet sich ebenfalls (USDOS 13.4.2016). Periodisch kommt es zu politischen und

ethnischen Spannungen mit Verletzen und Toten (BMEIA 24.2.2017).

Die gegenwärtige Regierung scheint die ethnische Gruppe des Präsidenten, die Malinké, zu bevorzugen und die Fulbe

und andere ethnische Minderheitengruppen auszuschließen. Condé hat wenig Interesse gezeigt, Ministerposten unter

Vertretern aller ethnischen Gruppen zu teilen. Dies führt zur Distanzierung zwischen der RPG und den

Oppositionsparteien und somit ist Condés ethnische Gruppe, die Malinké, überrepräsentiert und die Fulbe sind

unterrepräsentiert (BS 2016).

Quellen:

-

AA - Auswärtiges Amt (12.2016a): Innenpolitik - Guinea, http://www.auswaertiges-

amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Guinea/Innenpolitik_node.html, Zugriff 16.2.2017

-

BMEIA - Europa, Integration und Äußeres (24.2.2017): Guinea,

http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/buergerservice/reiseinformation/a-z-laender/guinea-de.html), ZugriJ

24.2.2017

-

BS - Bertelsmann Stiftung (2016): Guinea Country Report, http://www.bti-

project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Guinea.pdf, Zugriff 20.2.2017

-

CIA - Central Intelligence Agency (12.1.2017): The World Factbook

-

Guinea,

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gv.html, Zugriff 16.2.2017

-

USDOS - U.S. Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 - Guinea,

http://www.ecoi.net/local_link/322487/461964_de.html, Zugriff 16.2.2017

Bewegungsfreiheit

Das Gesetz garantiert uneingeschränkte Bewegungsfreiheit innerhalb des Landes, Auslandsreisen, Emigration und

Rückkehr, und die Regierung respektiert diese Rechte auch üblicherweise in der Praxis. Die Regierung fordert von allen

Bürgern, die älter als 18 Jahre sind, einen Ausweis mitzuführen, welchen sie auf Verlangen an den Checkpoints

vorzuweisen haben. Polizei und Sicherheitskräfte halten weiterhin Personen an Straßensperren an, um

Bestechungsgeld zu verlangen und schränken dadurch die Reisefreiheit und die Sicherheit der Reisenden ein (USDOS

13.4.2016). In Conakry und auch im Landesinneren gibt es Straßensperren; Schikanen durch Zoll, Militär und Polizei

sind häufig (BMEIA 24.2.2017).

Quellen:



-

BMEIA - Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (24.2.2017): Guinea,

http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/buergerservice/reiseinformation/a-z-laender/guinea-de.html), ZugriJ

24.2.2017

-

USDOS - U.S. Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 - Guinea,

http://www.ecoi.net/local_link/322487/461964_de.html, Zugriff 20.2.2017

Grundversorgung und Wirtschaft

Guinea gehört trotz großer wirtschaftlicher Ressourcen (größte Bauxitvorkommen der Welt, reiche Vorkommen an

Eisenerz, Nickel, Gold, Diamanten, Wasserkraft, großes landwirtschaftliches Anbaupotenzial) zu den ärmsten Ländern

der Welt (AA 12.2016c). Der Anteil der Bevölkerung, der pro Tag von weniger als 2 US-Dollar leben muss, beträgt knapp

70% (AA 12.2016a). Fruchtbare Böden, reiche Vorkommen an Bodenschätzen, abwechslungsreiche Landschaften und

einen Hafen als Tor zur Welt - Guinea erfüllt anscheinend alle Voraussetzungen, damit sich Wirtschaft, Gesellschaft

und Tourismus im Land entwickeln können. Bisher gelang es der politischen Klasse jedoch nicht, das große

wirtschaftliche Potenzial für die Entwicklung des Landes zu nutzen. Stattdessen sind politische Unruhen, Streiks und

Korruption an der Tagesordnung. Auf dem Human Development Index der Vereinten Nationen rangiert Guinea auf den

hinteren Positionen. Seit Mitte der 1990er-Jahre ist die Armut der rund elf Millionen Einwohner noch weiter gestiegen

(GIZ o.D.).

Quellen:

-

AA - Auswärtiges Amt (12.2016a): Innenpolitik - Guinea, http://www.auswaertiges-

amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Guinea/Innenpolitik_node.html, Zugriff 20.2.2017

-

AA - Auswärtiges Amt (12.2016c): Wirtschaft - Guinea, http://www.auswaertiges-

amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Guinea/Wirtschaft_node.html, Zugriff 20.2.2017

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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